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Der Studienkurs beginnt regelmäßig zum Wintersemes-
ter. Er richtet sich an alle Interessierten mit Abitur (allge-
meiner Hochschulreife) und guten Französischkenntnissen. 
Beide Fakultäten nehmen je 15 Studierende auf. Die Aus-
wahl erfolgt aufgrund der schriftlichen Bewerbungsunter-
lagen und eines Gesprächs.

Schriftliche Bewerbungen sind bitte an die Kontaktadresse 
des Programmbeauftragten mit folgendem Inhalt zu rich-
ten :
• Lebenslauf
• Begründung (Motivation) für die Wahl des Studienkurses in 

deutscher und französischer Sprache mit einem Umfang von 
jeweils ca. einer Seite (DIN A4)

• Kopien der Schulzeugnisse der letzten drei Jahre
• Kopie des Abiturzeugnisses (soweit bereits vorhanden; kann 

andernfalls nachgereicht werden)
• Evtl. weitere Nachweise über Französischkenntnisse

Bewerbungsschluss ist jeweils der 26. Mai.
Zusätzlich erforderlich ist eine allgemeine Bewerbung für das 
Fach Rechtswissenschaften im sog. Orts-NC-Verfahren der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Der sich anschließende zweijährige Aufbaustudienkurs 
ermöglicht den Erwerb des französischen „Master 2“ und 
eines deutschen Hochschulzertifi kats, das die universitä-
re Schwerpunktbereichsprüfung enthält. Im Rahmen des 
Studienkurses werden somit bereits 30% der Prüfungs-
leistungen der ersten juristischen Prüfung (früher:  Erstes 
Staatsexamen) abgelegt. 

Im ersten Jahr des Aufbaustudiums studieren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam in Cergy-Pontoi-
se, im zweiten Jahr gemeinsam in Düsseldorf. Der Aufbau-
studienkurs ist vor allem für die Absolventinnen und Absol-
venten des grundständigen Studienkurses gedacht, steht 
aber auch Externen mit vergleichbarer Qualifi kation off en. 
Im zweiten Masterjahr besteht die Möglichkeit, zur Vorberei-
tung auf den staatlichen Teil der ersten juristischen Prüfung 
am Düsseldorfer Examinatorium teilzunehmen. 

BewerbungsvoraussetzungenBesonderheiten

Kontakt



Seit dem Wintersemester 2005/2006 betreiben die Juris-
tischen Fakultäten der Université de Cergy-Pontoise und 
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gemeinsam  
einen integrierten deutsch-französischen Studienkurs. Dieser 
dreijährige Studienkurs ermöglicht es Jurastudierenden aus  
Cergy-Pontoise und Düsseldorf, einen Doppelabschluss im 
deutschen und französischen Recht zu erwerben. Er besteht 
aus der „licence mention droit“ und der deutschen Zwischen-
prüfung sowie dem deutschen Hochschulzertifikat „Integrierte 
licence im deutschen und französischen Recht“.

Daran kann der zweijährige Aufbaustudienkurs mit dem  
Doppelabschluss des französischen „Master 2“ und dem  
deutschen Hochschulzertifikat, das die universitäre Schwer-
punktbereichsprüfung enthält, angeschlossen werden.

Während die Gruppen aus Cergy-Pontoise und Düsseldorf 
im ersten Studienjahr noch getrennt studieren, bilden sie ab 
dem zweiten Studienjahr eine Studiengruppe, die gemein-
sam ein Jahr in Düsseldorf (2. Jahr) und ein weiteres Jahr in  
Cergy-Pontoise (3. Jahr) absolviert. Dieses gemeinsame  
Studium französischer und deutscher Studierender in einer  
binationalen Studiengruppe ist eines von vielen besonderen 
Qualitätsmerkmalen.

Licence – Zwischenprüfung

Master 2 – Schwerpunktbereich

Staatsexamen

...studieren auf der Île de France

Inhalt und Ziel des Studienkurses

Lehrveranstaltungsinhalte Studiendauer und Praktika

Studienabschlüsse

Die Studierenden werden ab dem ersten Semester parallel im 
deutschen und französischen Zivil-, Straf- und Öffentlichen 
Recht unterrichtet.

1. Studienjahr
• Studium an der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine- 

Universität Düsseldorf
• Schwerpunkt auf der Ausbildung im deutschen Recht
• Ausbildung im französischen Recht und Vorbereitung auf 

das Partnerland

2. Studienjahr 
• Gemeinsames Studium als deutsch-französische Studien-

gruppe an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
• Schwerpunkt auf der Ausbildung im deutschen Recht und 

den zum Erwerb der deutschen Zwischenprüfung erforder- 
lichen Veranstaltungen

• Ausbildung im französischen Recht und Vorbereitung auf 
das Partnerland

3. Studienjahr 
• Gemeinsames Studium als deutsch-französische Studien-

gruppe an der Université de Cergy-Pontoise
• Schwerpunkt auf den zum Erwerb der französischen  

„licence“ erforderlichen Veranstaltungen
• Ausbildung im deutschen Recht

Die Lehrveranstaltungen werden durch Intensivsprach- 
kurse, durch Studienreisen in das Partnerland und durch 
Praktika vorbereitet und ergänzt. Die Studierenden erhalten 
so im Laufe ihres Studiums einen Einblick in die deutsche 
und französische öffentliche Verwaltung, in deutsche und 
französische Kanzleien, Gewerkschaften oder Unternehmen 
sowie in internationale Organisationen, sodass ihnen die  
Berufsorientierung erleichtert wird.

Nach drei Jahren Studium erwerben die Studierenden
• eine licence mention droit
• die deutsche juristische Zwischenprüfung 
• das deutsche Hochschulzertifikat


